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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass
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»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Intefnet-‘Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - hfctp://www.jurpc.de

5

1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.
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Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass
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»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,
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1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.
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Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass
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»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Intefnet-‘Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - hfctp://www.jurpc.de

5

1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

!7

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

4

»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,
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1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.
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Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

- Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

4

»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,
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1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Intérnet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - hfctp://www.jurpc.de

6

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.
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Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

. Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de -
10 '

rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass
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»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,
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1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.
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Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass
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»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,
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1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.
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Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und In‘fom]ationsrecht - http://www.jurpc.de

9

ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
20 U 166/00 Verkiindet am 29. Mai 2001
12 O 598/99 . - SENEMNNNNN, Justizangestellte.
LG Diisseldorf , " als Urkundsbeamter der

Geschiftsstelle

In dem Rechtsstreit

der Integrata Training AG, vertreten durch die Vorstands-
: mitgliederm'

Beklagte und Berﬁfungsklégerin,

- ProzeBbevollmichtigte: 'Rechtsanwédlte Dres.'Heuking

und Kamphausen in Diisseldorf -

gegen
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die Phantasy Partner Mérketing GmbH, vertreteh durch den Ge-

schéftsfihrer SEEGEGEGEG———— .,
Kléagerin und Berufungsbeklagte,

- Prozeﬁbevollmééhtigter: . Rechtsanwalt Dr. Schmitz

in Dusseldorf -

hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Diisseldorf

. auf die mindliche Verhandlung vom 6. Februar 2001 |
durch den Vorsitzenden.Richter am Obeflandesgéricht Berneke
sowie die Richter ém Oberlandesgericht‘Df. Schmidt und

.Winterscheidt
. fur Recht erkannt:

~Auf die Berufung der Beklagten‘wifd das Urteil der
12. Zivilkammer des Landgerichts Diisseldorf vom

9. Auguét 2000 teilweise abgeandert.

. F RN . ]
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
. Die Kl&gerin trédgt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Die Klégerin kann die Vollétfeckung durch Sicherheits-
leistung von 15.000 DM abwenden, wenn.nicht die Beklagte

A ZUNAL . LD gleicher.Hohe,Sicherheit. . leistet ..

Tatbestand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bestellte mit schriftli-
chem Vertrag im Jahre 1994 bei der Rechtsvorgangerin der Klé&-
gerin eine an die Anforderungen des DGB angépasste>Version
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die ,Einfihrung einer Kanzleisoftware in den DGB-Rechts-
stellen™ (Anl. BK 1). Nach Abschluss der ”Progfammentwicklung
und. Pilotphase"“ kam es im Jahre 1996 zu einer schriftlichen
~Ergadnzung" des Vertrages mit dem ,Erwerb einer Generalli-
zenz® (Anl. 1 zur Klage). Der DGB erwarb dadurch ein '
~einfaches, nlcht ausschlieBlliches und zeltllch unbegrenztes
Nutzungsrecht an der vertragsgegenstandllchen Kanzleisoft-
ware" » d.h. an der Standardsoftware Phantasy in der Form der
gemdh dem urspriinglichen Vertrag fUr.den DGB durchgefuhrten
Erweiterungen. Gem&l Ziffer 2 der Vertragserganzung zahlte
der DGB fir die ,Generallizenz fiir alle Rechtéstellen“'insge—
samt 350.000 DM zuzliglich Mehrwertsteuer. Bestandteil der
Vertragsergdnzung waren die ~Lizenzbedingungen Phantasy“,
'nach deren § 2 Abs. 2 das Nutzunésrecht den Lizenznehmer zur
Nutzung des Programms ”1m Rahmen eines normalen Gebrauchs“
unter MS- Wlndows berechtlgte‘(Anl. 2 zur Klage). Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichten Ver-

1

tragstexte verwiesen.

Nachdem der DGB die Rechtsberatung von Gewerkschaftsmitglie-
dern auf eine besondere DGBfRéchtsschutz GmbH ausgelagert
hatte, kam es zu Vérhandluhgeh zwiséhen dieser und der Klage-
rin, die wvon der DGB-Rechtsschutz GmbH in einem Schreiben vom

10. Dezember 1998 wie folgt bestatigt wurden:

#(...) erwirbt die DGB-Rechtsschutz GmbH diéJGeneral—
lizenz zur Nutzung der‘Standardsoftware ~Phantasy"™ und
der von Ihﬂen fUr‘den»DGB sowie die DGB-Rechtsschutz-
Software durchgefﬁhrten_Erwéiterungen zur Nutzung in den

Rechtsschutzbiiros.™

Fiur die Anwendﬁng des Programms_Phantasy war eine Sdhulung
der Mitérbeiter der'Rechtsschutzburos erfbrderiich. Es han-
delte sich insgesamt um 936 Mitarbeiter in 163 Rechtsschutz-
biliros. Nach den vertraglichen Veréinbarungen musste die Schu-
lung nicht zwangsl&ufig durch die Kl&gerin erfolgen. Der Er-

‘génzungsvertrag von 1996 séh in Ziffer 2 nur vor, dass
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»~Schulungsleistungen“ der Kl&igerin ,nach Aufwand gesondert
verglitet™ werden miissten. Zu einem Schulungsvertrag mit der
Kldgerin kam es jedoch nicht, weil die DGB-Rechtsschutz GmbH
deren Konditionen fiir unannehmbar hielt. Sie vergab dén Schu-
lungsauftrag statt dessen an die Beklagte. Diese versuéhte
zundchst dielKiégerin als Subunternehmerin zu gewinnen. Auch
hier kam es zu keiner Vereinbarung, weil die Beklagte die

Konditionen der Kl&dgerin nicht fur annehmbar hielt.

In einem Schreibén vom 21. Juni 1999 hielt die Klagerin fest,
dass sie zu den angebotenen Honorarsdtzen nicht fidr die Be-
klagte tatig werden koénne und wies gleichzeitiqg darauf hin,
~dass die Beklégte ,fur die Phanfasy—Schqlungen ausreichend
Schulungslizenzen" benbtigé; Die Kosten hierfiir betrigen ,pro
Schulungsstandort und Schulungs-PC 1.500 DM zuzuglich MwSt™.
In der Folge kam‘es zu Vergleichsverhandlungen, bei denen die
'Kl&igerin auf ihrer Forderung nach Bezahlung Vonillo Schu-
lungslizenzen (11 Schulungsstandorte.x 10. Schulungs-PCs) be-
stand. Die Beklagte wollte statt der geforderten i91.400 DM
nur 11 Schulungéiizenzen zum Preis von insgesamt 16.500 DM
_zuzugiich Mehrwertstéuer erwerbeﬁ, Mit einem Schreiben vom

10. September 1999 wies die DGB-Rechtsschutz GmbH die Beklag-

- te darauf hin, dass sie im Besitz ,einer Generallizenz fir

das Programm Phantasy“'sei und ,die Nutzung fur Schulungs-
zwecke"™ ihrer Mitarbeiter gestatte. Die Beklagte fihrte dar-
aufhin die Schulungen in der Weise durch, déss das Programm
‘Phantasy auf ihrem Server insﬁalliert, von dort auf die Schu-
lungs- und Trainer-PCs der Schulungszéntren Uberspielt und

auf diesen Rechnern genutzt wurde..

‘Die Klégerin sieht darin geméB § 69 c ziffer 1 UrhG unzulé&s-
sige Vervielfaltigungshandlungen. Mit ihrer Klage hat sie be-

antragt,

1.

‘die Beklagte zu verurteilen,
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1.

es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung
fdlligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM oder Ordnungs-
haft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft
bis zu 2 Jahren, zu unteriassen,_das Computerprogramm
"Phahtasy“ in der fir den DGB erstellten>Version dauér—
haft oder voritibergehend, ganz oder teilweise, zu ver- |

vielf&dltigen,

2.
ihr, der Klégerin, Uber den Umfang der vorstehend zu
I.l.’bezeichneten Handlungen‘Rechnung zZu legen,lund zwar
unter Angabe von Anzahl, Dauer und Ort der mit dem Pro-
gramm ~Phantasy" in der fur den DGB erstellten Version

' duréhgefﬁhrten Schulungen, Anzahl derbbereifs geschulten
Teilnehmer; Typ, Umfang und Anzahl der eingesetzten Ver-

sionen und Kopien des Programms "PhantasyV,

3.

die noch in dem Besitz der Beklagten befindlichen Kopien
~des Programms Phantasy in der fiir den DGB erstelltén v
Version zu vernichten und auf allen Datentrdgern zu 16-

schen und zu vernichten;

IT.

festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr,-
der Kl&gerin, allen Schaden zu érsetzen, der ihr aus “den

’ vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneteh Handlﬁhgen der .
Beklagten entstanden ist.ﬁnd kiinftig noch entstehen

wird;

III.

thr, der Kl&gerin, die'Befugnis zuzusprechen, nach

Rechtskraft des Urteils dieses auf Kosten der -Beklagten

dffentlich bekannt zu machen.
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Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.

Sie hat die Ansicht vertreten, eine Urheberrechtsverletzung
liede nicht vor, weil die Vervielféltigung,mit Zustimmung des
Reéhtsinhabers, ndmlich der DGB-Rechtsschutz GmbH'erfolget
Diese‘verfuge unstreitig tber eine Genefallizenz, fir die sie

bereits Uber 400.000 DM an die Kl&dgerin gezahlt habe.

Das Landgéricht hat mit dem angefochtenen Urteil der Klage

* bis auf den Verdffentlichungsanspruch (Ziffer III.) stattge-
geben. Dazu hat es ausgefihrt, die DGB-Rechtsschutz GmbH habe
nur ein beschranktes Nutzungsrecht ”zuf Nutzung in den
Rechtsschufzburos“ erworben. Das bedeute, dass die Benutzung
'dés'Proéramms nur 'in den Raumlichkeiten der Rechtsschutzbﬁrbs
gestattet sei. Die néch Behauptung der Béklagten von_dér DGB-
Rechtsschutz GmbH angémietgten‘Schulungszentren seien aber

keine Rechtsschutzbliros.

Dagegen wendet sich. die Beklagte‘mit ihrer Berufung. Mit der
Bezugnahme ‘auf ihré Reqhtsschutzbﬁros‘habe die DGB-Rechts-
schutz GmbH nicht eine Bestimmung der Réumlichkeiten, sondern
ihre Dienstleistungstdtigkeit, namlich aie Rechtsberatung von
Gewerkschaftsmitgliedern gemeint. Von einer solchen Beschran-
kung auf Riumlichkeiten sei auch bei dem Gesprédch vom ‘

7. Dezember 1998, das dem Schréiben der -DGB-Rechtsschutz GmbH_
vomllo._Dezember 1998 (Anl. 3 zur Klage) vorausging, keine

Rede gewesen.

Die im Abspgichern auf. dem Server und den Rechnern der Be—
klagfen liegende Vervielféltigﬁng des Computerprogramms Phan-
tasy sei'durch die Generallizenz der DGB-Rechtsschutz GmbH,
darﬁber hinaus aber auch durch § 69 d Abs. 1 UrhG gedéckt,
well diese Vervielfaltigung zu Schulungszwepken flir eine be-

stimmungsgeméﬁe‘Benutzung von Phantasy erforderlich sei.

Internet-Zeitschrift fliir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

!7

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urteil teilweise abzudndern und die

bKlage insgesamt abzuweisen.
. Die Klagerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Sie wiederholt ihre Ansicht, dass der Umgéng der Beklagten
mit dem Programm Phantasy-urhebérrechtlich»relevante Verviel-
faltigungshandlungen darstelle.vInsbesbndere konnten dié
gfrainer der Beklagteh die erforderlichen eigenen Kenntnisse
des Programms nur erwerben, wenn ihnen:deutlich vor Schu-
lungsbeginn entsprechende Kopien des Programms zur Verfiigung
gestelltVWUrden. Die Wendung ,zur Nutzung in den Rechts- ‘
schutzbiros“ sei eindeutig dahin auszulegen, dass'die DGB-
'Rechtséchutz GmbH die Software nur auf ihren Rechnern in ih-
ren eigenen Rechtsséhutszros installieren und nutzen diurfe.
Die groBe Anzahl der Rechtsschutzbiliros habe eine Bestimmung
~des Lizenzumfangs nach R3umlichkeiten erforderlich gemacht.
Die Handiungsweise der Bekiagtén sel auch nicht durch .§ 69 d
UrhG geédeckt. Die»Klégerin stelle nicht das Recht der/DGB—f
Rechtsséhutz GmbH in'Abrede, das Progrémm in ihren Rechts-
schutzbliros laden_und ablaufen zu lassen. Zu den gesetzlich.
geschiitzten Rechten gehére nicht~die Befugnis, das - Programm
auf den Rechnern eines Dritten zu installieren, damit dieser
gewerbsmaBig SchulungsmaBnahmen dﬁrchfﬁhren.kbhne. Deshalb

bendtige die Beklagte eine Schulungslizenz.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den vorgetragenen Akteninhalt Bezug genommen.
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Entscheidun gsgrinde
Die zuléssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

Dabei kann letztlich dahinstehen, ob im Rahmen einer -Schulung
durch die Beklagte Vervielféltigungshandlungen i.s.d. § 69 c
UrhG stattfinden. Jedeﬁfalls sind sie durch die ~General-
'lizenz“ gedeckt,_die der DGB von der Rechtsvorgingerin der
.Klégérin erworben hatte und die durch Vereinbafung der Klage-
rin mit der DGB—RechtsséhutZ‘GmbH gemdal dem Schreiben vom

10. Dezember 1998 auf diese erweitert wurde.

Die S;huluﬁg durch die Beklagte ist.entgegen der Ansicht des
‘ angefochtenen Urteils nicht schon deshalb rechtlich unzul&s-
sig, weil sie entgegen dem Text des Schreibens vom 10. Dezem-
”vber 1998 nicht »in den Rechtsschutzbiiros™ erfélgté. Die raum-
liche Beschrankung der Lizenz auf die Ortlichkeiten der
Rechtsschutzblros l&duft auf eine nicht haltbare‘BUchstaben—
auslegung hinaus. ,Zur Nutzung in den Rechtsschutzbiiros™ be-
deutet erkennbar zur Nutzung fiir die Zwecke der Rechtsschutz-
bliros. Die Berufung welst zutreffehd darauf hin, dass ande- .
‘renfalls die Mitarbeiter der DGB-Rechtsschutz GmbH das Pro-
"-gramm"hichf auch auf Laptops bei Mandantenbesprechungen
auﬁefhalb der Blros einsetzen kénnten, eine Konsequenz, die

auch von der Kl&dgerin nicht gezogen werde.

Nach dem Parteivortrag kann auch nicht angenommen wérden,
'dass die Parteien abweichend von Wortlaut und Sinn der Wen-
dung in dem Schreiben vom 10. Dezember 1998 (ibereinstimmend
eine o6rtliche Beschrankung im Sinne des angefochtenen Urteils
ge@olit hiatten (vgl; Palandt/Heinrichs, BGB, 60. Aufl.,u

§ 133, Rdnr. 8). Die Berufung hat hierzu .ausdriicklich vorge-
tragen, bei dem voraufgegangenen Géspréch vom 7. Dezember
1998 sei von den R&umlichkeiten, in deneﬁ die NutZung Von
Phantasy erlaubt sein sollte, Ulberhaupt keine Rede gewesen.
Dem hat die Berufungserwiderung nicht widersprochen, sondern

nur ausweichend erkl&art, die groBe Anzahl der Rechtsschutzbii-
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ten erforderlich gemacht. Daraus ergibt sich nicht, dass eine
" solche Bestimmung tatsdchlich erfolgt ist, abgesehen davon,
dass ein entsprechender iibereinstimmender Wille der Parteien

- auch hitte unter Beweils ‘gestellt werden miissen.

Die in dem Schreiben der DGB-Rechtsschutz GmbH fixierte Gene-
rallizenz umfasste auch die‘BefugniS, die.Schulungen'durch-
die Beklagte in deren SChUlungsréumen vornehmen zu lassen.
Die streitige Frage, ob die DGBéRechtsébhutz GmbH die Schu- -

lungsréuﬁe angemietet hatte, kann offen bleiben.

Nach den "Lizeanedingungen“'zum Ergénzungsvertrég von 1996
war die DGB-Rechtsschutz GmbH zur Nutzung deé Programms ,im
Rahmen'eines normalen Gebrauchs"“ berechtigtA(§ 2 Abs. 2)..
Dieser "normale Gebrauch™ umfasste vorliegend auch die_Schu—
" lung durch die Beklagte, wie sie von dieserfabgewickelt'Wur—f
de. Es gibf im'Urheberrecht keine allgemeihe Auslegungsregel,
nach der im Zweifel zugunsten des Urhebers zu entscheiden ist
(Schricker, Urheberrecht, 2. Aufl., §§ 31/32, Rdnr. 10). Aus
der Zweckﬁbertragungsregel (§.31VAbs.45 UrhG)vkann die'Klége—
rin auch deshalb nichts fiir sich herleiten, weil der vertrag-
;icﬁ erlaubtev"normaie Gebrauch™ dem gesetzlich anzunehmenden
‘Vertragszweck entspricht (vgl. Schricker a.a.0., §§ 31/32,
Rdnr. 34) . Im Gegenteil ist im_Wege der gesetzeskonformen
Auslegung (vgl. Palandt/Heinrichs a.a.0., § 133, Rdnr. 24)
§ 69 d Abs. 1 UrhG zu beachten, der demAAnwehder einen zwin—_
gendén Kern urheberrechtlich relevanter Nutzungen garantiert,
die fir die vertragsgeméﬁe Verwendung des Programms unerlass-
‘lich sind (vgl. BGH NJW 2000, 3212, 3214 - Programmfehlerbe-
Seitigung; Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 6 f.).
Die in § 69 d angeordneten‘Beséhrénkungen des Urheberrechts
sind Weit.auszulegen, well grundsdtzlich.die Nutzung fremder
Ideen frei ist und der urheberrechtliche Schutz selbst eine
Ausnahme von diesem Prinzip darstellt (Moehring/Nicolini/
Hoeren, Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl., § 69 d, Rdnr. 2).

Zur bestimmungsgeméﬁen Benutzung des Computerprogramms i.S.v.

& 80 A Nk~ T TTwl™ ~ml Rt m emmmbe e oo - a2 e s
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rungen vorliegend‘auCh dietSchulung durch die Beklagte, weil
‘daflir auf den Willen der Parteien abzustellen ist, wie er
sich aus dem Softwafevértrag ergibt kMoehring/Nicolini/Hoeren

a.a.0., § 69 d, Rdnr. o).

‘ Unstreitig gehdrte zur vértragsgeméﬁen Nﬁtzung des Programms
Phantasy auch eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter der
DGB-Rechtsschutz GmbH, die mit diesem Programm arbeiten soll-
‘ten. Auch die Klégefin bestreitet der DGB-Rechtsschutz GmbH
"nicht das Recht, ihre Mitarbeiter in ihren Biiros selbst zu
séhulen und die dafir nétigen Vervielf&dltigungen des Pro-
gramms vorzunehmen. In einer arbeitsteiligeh Wirtschaft kann
aber generell nicht davon ausgegangen werden, dass der Anwen-
der solche Schulungen mit eigenem Personal selbst durchfiihrt.
Das gilt insbesondere hier, wo Massénschulungen von 936 Mit-
. arbeitern in 163 RechtssChutzburos erforderlich waren. Die.

" Kladgerin hat in anderem Zusammenhang plauSibel und unwider-
sprochén ausgefﬁhrt, dass eine Schulung»der Mitarbeiter ,in
den Rechtsschutzbliros™ aufgrund der Erfordernisse des Dienst-
betriebes ausgeschlossen war, mithin von vornherein nur eine
Schulung‘auﬁerhalb dieser Blros in Betracht kam. Konnten aber
die .erforderlichen Massenschulungen nicht von der DGB- |
Rechtsschutz GmbH selbst.und auch nicht in ihren Biros vorge-
nommen werden, dann musste bei ErWeiterﬁng der Lizenz éuf dié
- DGB-Rechtsschutz GmbH auch der Klédgerin klar sein, dass sie
'zwangslépfig von einem Dritten, nadmlich einem spezialisierten
Schulungsﬁnternehmen wie der Beklagten abgewickeltAwerden
miissten. Entsprechend ist auch zu § 69 d Abs. 1 UrhG aus-
dricklich anerkannt, dass;der Anwénder séin Recht auch durch
Dritte auslben lassen kann, sOweitisich aus dieser Vorschrift
eine Berechtigung zur urheberrechtlich relevanten Nutzung ei-
nes Programms ergibt (BGH a.a.O. 3213 £. - Programmfehlerbe-
seitiguﬁg} Schricker/Ldewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 5).
Auch Lizenznehmer an einem Computerprogramm sind dazu befugt

(Schricker/Loewenheim a.a.0., § 69 d, Rdnr. 4).
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DemgemaB gehen auch die vertragllchen Verelnbarungen der Par—
teien davon aus, dass der DGB bzw. seine Rechtsschutz GmbH
-die Schulungslelstungen nicht selbst erbringen wurde sondefn
diese mogllcherwelse der Klagerin Ubertragen wurden, denn da-
zu sieht der Ergédnzungsvertrag von 1996 in Ziffer 2 eine be-
sondere’ Vergltungspflicht vor. " Da die Parteien darln Uberein-
stimmen, dass damit der Klagerln kein ”Schulungsmonopol“'eln—
gerdumt wurde, kam nach den vertragllchen Bestlmmungen von
‘vornherein auch die Elnschaltung eines. Schulungsunternehmens

wie der Beklagten in Betracht.

Der Erganzungsvertrag von 1996 regelt aber nur die Vergutung
fur eventuelle Schulungslelstungen der Kl&dgerin, von einer
weiteren Vergutung fir Schulungslizenzen eines Drltten ist
dort kelne Rede, obwohl nach dem Vertrag und den Umstanden

: (Massenschulung) eine solche Elnschaltung elnes Drltten von
.vornhereln in Betracht kam. Hierbei ist auch zu berlcksichti-
gen, dass die Kosten fiir diese Schulungslizenzen zwar von dem
eingeschalteten Schulungsunternehmen zu bezahlen gewesen wa-
ren, letztllch jedoch zu Lasten des DGB gehen mussten. Der
DGB hatte jedoch nach der genannten Vertragsbestlmmung schon
1nsgesamt '350.000 DM fur seine ~Generallizenz™ zu zahlen.
Da die Klégerin fur die Schulungslizenzen nicht weniger als
191. 400 DM verlangt, wére damit der Erwerbspreis um mehr als
50 % Uberschritten worden. Mit diesem Ergebnis ihrer Rechts—‘
an51cht setzt sich dle Klagerln gar nicht . auselnander Sie
argumentiert- nur mit den Urheberrechtsverietzungen, zu denen
es bei der Schulung durch die’ Beklagte kommen miisse, und
‘Ubersieht, dass bei der rechtllchen Wertung der Vertrag der
Partelen im Vordergrund stehen muss. Die Kl&dgerin hat es
trotz der auch fiur sie erkennbaren M8glichkeit der Ubertra—
gung der Schulungslelstungen an Dritte unterlassen, die vVer-
pflichtung zur Zahlung zus&tzlicher Schulungsllzenzen in die
Vertrédge aufzunehmen. Deshalb umfasst der vertraglich zuge-
"sagte ,normale Gebrauch“ im vorliegenden: Fall auch die Schu-

lung durch Drltte und die damit verbundenen Eingriffe in das
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Urheberrecht der Klégerin. Auch im-Rahmen des § 69 d Abs. 1
UrhG trédgt der Rechtsinhaber die Darleguhgslast dafir, dass
die gesetzlichen Mindestrechte des Nutzers, zu denen hier
auch die Schulung durch Dritte ‘gehért, durch wirksamé‘Verein—
barungen beschrankt worden sind (Moehring/Nicolini/Hoefen

a.a.0., § 69 d, Rdnr. 27).

Es dréangt sich auch der Eindruck auf, dass die Kl&agerin an
den Schulungen nur im Wege von Schulungslizenzen etwas ver-
~dienen konnte, weil sie organiéatorisCh nicht in der Lage
war, die'im Vertrag vorgesehenen Schulungsleistungen zu er-
bringen. Hierzu hat die Bekiagte in erster Instanz substanti-
‘lert vorgetragen, die Klagerin habe auch nicht als ihre Sub-
_untérnehmerin tdtig werden koénnen, weil das ,Kapazitats-
;-pfoblem“ eindeutig bei ihr gelegen habe, da ihr ein Schu-

. lungsnetzwerk fur.solche Massehschulungen fehle. Der Gegen-
Avoftrag der Kl&gerin hierzu beschrankte sich auf die unsub-
stantiierte Behauptung, sie sei selbstverstandlich in der La-
ge gewesen, eine genﬁgend»groﬁe Anzahl an Trainern zu stel-
len. Bel einem Verlangen nach Bezahlung zusatzlicher Schu-
lungslizenzen stellte sich dieses;"Kapazitétsproblem“ aber
niCht_mehr. Es versteht»sich, dass es fur die Rechtslagé .
nicht darauf ankommt, wenn sich die Beklagte dann bei Ver-
gleichsverhandlungen bereit erklarte, elf Schulungslizenzen

zu erwerben.

Die prozessualen Nebenentscheidungen'beruheh auf den §§‘91 :

" Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 Satz 1 ZPO.

Berufungsstreitwert und Beschwer der Klégerin:jl9l.400 DM.

Berneke ' ‘ - Dr. Schmidt Winterscheidt
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